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RS OGH 1971/8/5 4Nd520/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.1971

Norm

JN §31

ZPO §399

Rechtssatz

Die Säumnisfolgen des § 399 ZPO bestehen in einem Ausschluß des Nichterschienenen von weiterem Sachvorbringen,

nicht aber auch von der Stellung eines Delegierungsantrages in einer späteren Streitverhandlung durch den seinerzeit

Nichterschienenen.

Entscheidungstexte

4 Nd 520/71
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